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Antrag 

der Abgeordneten Klaus Holetschek, Michael Hofmann, Prof. Dr. Winfried 
Bausback, Tanja Schorer-Dremel, Martin Wagle, Petra Guttenberger, 
Dr. Alexander Dietrich, Dr. Stephan Oetzinger, Martin Stock, Karl Straub, Peter 
Wachler und Fraktion (CSU), 

Florian Streibl, Felix Locke, Tobias Beck, Martin Behringer, Dr. Martin 
Brunnhuber, Susann Enders, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, Wolfgang Hauber, 
Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, Michael Koller, Nikolaus 
Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike Müller, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton Rittel, Markus 
Saller, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Roland 
Weigert, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas Zöller 
und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Katharina Schulze, Johannes Becher, Jürgen Mistol, Ludwig Hartmann, Verena 
Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht und Fraktion (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN), 

Holger Grießhammer, Volkmar Halbleib, Anna Rasehorn, Doris Rauscher, Markus 
Rinderspacher, Arif Taşdelen, Ruth Müller, Florian von Brunn, Sabine Gross, 
Horst Arnold, Nicole Bäumler, Martina Fehlner, Christiane Feichtmeier, Harry 
Scheuenstuhl, Dr. Simone Strohmayr, Ruth Waldmann, Katja Weitzel und Fraktion 
(SPD) 

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 

§ 42 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag (BayLTGeschO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, BayRS 1100-3-I), die 
zuletzt durch Beschluss des Bayerischen Landtags vom 17. Juli 2024 (GVBl. S. 316) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Begründung sowie Aussprache zu einem Wahlvorschlag finden statt, wenn zwei 
Fraktionen dies beantragen oder die Vollversammlung dies beschließt.“ 

 

§ 2 

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt zum ………. in Kraft. 

 

 

Begründung: 

Zur Sicherstellung einer effizienten Arbeit des Landtags werden Begründung und Aus-
sprache zu Wahlvorschlägen in der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 
geregelt. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Klaus Holetschek, Michael Hofmann, 
Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. und Fraktion (CSU), 
Florian Streibl, Felix Locke, Tobias Beck u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Katharina Schulze, Johannes Becher, Jürgen Mistol u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Holger Grießhammer, Volkmar Halbleib, Anna Rasehorn u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 19/3936 

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass als Datum des Inkrafttretens in § 2 der 
„28. November 2024“ eingesetzt wird. 

Berichterstatter: Dr. Alexander Dietrich 
Mitberichterstatter: Christoph Maier 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 16. Sitzung am 14. No-
vember 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
mit der in I. enthaltenen Änderung Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Klaus Holetschek, Michael Hofmann, Prof. Dr. Winfried 
Bausback, Tanja Schorer-Dremel, Martin Wagle, Petra Guttenberger, 
Dr. Alexander Dietrich, Dr. Stephan Oetzinger, Martin Stock, Karl Straub, Peter 
Wachler und Fraktion (CSU), 

Florian Streibl, Felix Locke, Tobias Beck, Martin Behringer, Dr. Martin 
Brunnhuber, Susann Enders, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, Wolfgang Hauber, 
Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, Michael Koller, Nikolaus 
Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike Müller, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton Rittel, Markus 
Saller, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Roland 
Weigert, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas Zöller 
und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Katharina Schulze, Johannes Becher, Jürgen Mistol, Ludwig Hartmann, Verena 
Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht und Fraktion (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN), 

Holger Grießhammer, Volkmar Halbleib, Anna Rasehorn, Doris Rauscher, Markus 
Rinderspacher, Arif Taşdelen, Ruth Müller, Florian von Brunn, Sabine Gross, 
Horst Arnold, Nicole Bäumler, Martina Fehlner, Christiane Feichtmeier, Harry 
Scheuenstuhl, Dr. Simone Strohmayr, Ruth Waldmann, Katja Weitzel und Fraktion 
(SPD) 

Drs. 19/3936, 19/4005 

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 

§ 1 

§ 42 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag (BayLTGeschO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, BayRS 1100-3-I), die 
zuletzt durch Beschluss des Bayerischen Landtags vom 17. Juli 2024 (GVBl. S. 316) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Der Wortlaut wird Satz 1. 

2. Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Begründung sowie Aussprache zu einem Wahlvorschlag finden statt, wenn zwei 
Fraktionen dies beantragen oder die Vollversammlung dies beschließt.“ 

 



Drucksache  19/4141 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 2 

 

§ 2 

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt zum 28. November 2024 in Kraft. 

Die Präsidentin 

Ilse Aigner 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher
Abg. Michael Hofmann
Abg. Jürgen Mistol
Abg. Oskar Atzinger
Abg. Volkmar Halbleib
Abg. Christoph Maier
Abg. Felix Locke
Abg. Martin Huber



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 

auf:

Antrag der Abgeordneten

Klaus Holetschek, Michael Hofmann, Prof. Dr. Winfried Bausback u. a. und 

Fraktion (CSU),

Florian Streibl, Felix Locke, Tobias Beck u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER),

Katharina Schulze, Johannes Becher, Jürgen Mistol u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN),

Holger Grießhammer, Volkmar Halbleib, Anna Rasehorn u. a. und Fraktion (SPD)

zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag (Drs. 19/3936)

Ich eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. 

Der erste Redner ist Herr Kollege Michael Hofmann für die CSU-Fraktion.

Michael Hofmann (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! In der Vergangenheit konnten wir uns ohne Probleme darüber austauschen, 

wie gewählt wird, wer vorgeschlagen wird und ob eine Aussprache erfolgen soll. Es 

war die absolute Ausnahme, dass der Vorschlag eines Kandidaten oder einer Kandi-

datin für eine Wahl länger als wenige Sekunden gedauert hat. In der Vergangenheit 

gab es so gut wie nie eine Aussprache zu einem Kandidatenvorschlag. Das hat sich in 

der Zwischenzeit geändert. Wir haben uns die Frage gestellt, ob die bisherige Rege-

lung sinnvoll ist. Das Parlament muss seiner Aufgabe nachkommen und überprüfen, 

ob die geltende Geschäftsordnung diesbezüglich noch ihren Sinn und Zweck erfüllt.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Wir werden auch in Zukunft Wahlen haben. Das 

ist ein gutes Prozedere. Es gibt ein Vorschlagsrecht für verschiedene Funktionen, die 

noch nicht ausgefüllt sind. Vorschlagsrecht bedeutet aber nicht eine Pflicht zur Abstim-

mung mit Ja, sondern es bedeutet, dass sich eine Person zur Wahl stellt und entweder 

gewählt oder nicht gewählt wird. Sollte jemand die Mehrheit nicht bekommen, muss es 

die betreffende Person eventuell noch einmal probieren. Die entscheidende Frage ist 

Protokollauszug
34. Plenum, 28.11.2024 Bayerischer Landtag – 19. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/drucksachen?isInitialCheck=0&q=&dknr=3936&suchverhalten=AND&dokumentenart=Drucksache&ist_basisdokument=off&sort=date&anzahl_treffer=20&wahlperiodeid%5B%5D=19&erfassungsdatum%5Bstart%5D=&erfassungsdatum%5Bend%5D=&dokumentenart=Drucksache
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/profil/5166


allerdings, ob mit einer langwierigen Aussprache und einer langwierigen Vorstellung 

von Kandidaten die Arbeit des Parlaments aufgehalten wird. Ich denke schon. Jetzt 

könnten die einen oder anderen sagen: Ihr müsst doch nur unserem Kandidaten zu-

stimmen, dann habt ihr das in Zukunft nicht mehr. Das ist aber Erpressung. So kann 

es nicht sein. Die Menschen in diesem Land erwarten zu Recht, dass wir uns um ihre 

Probleme kümmern und nicht ständig um uns selbst kreisen.

Genau das ist das Problem: In der letzten Zeit kreisen wir um uns selbst. Das könnten 

wir tun, wenn wir der Auffassung wären, wir hätten nichts Besseres zu tun. Tatsächlich 

haben wir aber etwas Besseres zu tun. Wir werden auch heute wieder nicht mit unse-

rer Tagesordnung durchkommen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Plenum nicht 

über alle Punkte beraten kann, die auf der Tagesordnung stehen, und zwar auch des-

wegen, weil sich hier bestimmte Leute einen Spaß daraus machen, eine Debatte in 

die Länge zu ziehen, um hier eine Vorführung zu veranstalten.

So etwas darf sich dieses Haus nicht gefallen lassen. Deswegen wird es in Zukunft, 

auf unseren Vorschlag hin, eine Regelung geben, wonach zwei Fraktionen beantragen 

können, dass zu einer bestimmten Wahl ein Vorschlag und eine Aussprache möglich 

sind. Zwei Fraktionen deswegen, weil wir uns die Frage stellen müssen, warum eine 

Kandidatennominierung vor dem Haus länger ausgeführt werden muss und warum es 

darüber einer Aussprache bedarf, wenn das nur eine Fraktion will und diese Fraktion 

sogar den Kandidaten vorschlägt, während alle anderen Fraktionen sich womöglich 

schon ein Bild gemacht und hier keinen Nachholbedarf haben. Damit würde das Parla-

ment in seiner Arbeit aufgehalten.

Ich bin fest davon überzeugt, dass uns die Menschen im Lande nicht dafür gewählt 

haben, ständig solche Debatten zu führen. Die Menschen haben uns gewählt, damit 

wir ihre Probleme lösen. Diese Geschäftsordnungsdebatte ist leider notwendig, weil 

bei diesem Thema ein sinnvolles Miteinander zwischen den Fraktionen nicht mehr 

möglich war. Wir haben festgestellt, dass manche Abläufe inzwischen zu Ritualen ver-

kommen sind. Das ist das Schlimmste, was einer Demokratie passieren kann, wenn 
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im Parlament Rituale abgehalten werden, die ihren Sinn und ihre Notwendigkeit völlig 

verloren haben. Das versteht draußen niemand mehr.

Möglicherweise ist das auch die Intention von denjenigen, die solche Debatten immer 

wieder anzetteln. Sie versuchen offenbar, dieses Parlamentssystem in Abrede zu stel-

len, eine Handlungsunfähigkeit aufzuzeigen oder zu beweisen, dass man dem Parla-

ment auf der Nase herumtanzen kann. Deswegen ist es die wichtige Aufgabe dieses 

Parlaments, einem solchen Anschein entgegenzutreten und die entsprechenden Maß-

nahmen zu treffen. Ich bitte Sie um Zustimmung zu dieser Regelung: In Zukunft wird 

es eine Kandidatenvorstellung zu Wahlen und/oder eine Aussprache zu dieser Vorstel-

lung nur noch geben, wenn dies zwei Fraktionen beantragen oder wenn das die Mehr-

heit dieses Hauses beschließt. Damit sind alle Rechte gewahrt, auch wenn andere 

gleich etwas anderes behaupten werden. Wir sind der Auffassung, dass dies für die 

Bevölkerung, für dieses Haus und für das Ansehen der Demokratie leider notwendig 

ist. Bisher hatten wir eine solche Regelung nicht. Aber die Zeiten ändern sich, und 

dann muss man darauf entsprechend reagieren. Ich bitte um Zustimmung.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Hofmann. 

– Nächster Redner ist Herr Kollege Jürgen Mistol für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Vor mehr als 

einem Jahr haben die Mitglieder dieses Landtags ihr Präsidium gewählt. Niemandem 

ist zu vermitteln, dass sich der Landtag in allen 23 Plenarsitzungen, in denen es mög-

lich war, immer wieder mit Wahlvorschlägen für das Präsidium beschäftigen und auch 

eine Debatte dazu führen musste.

Besonders unverständlich ist dieses Vorgehen, wenn den Mitgliedern des Landtags, 

wie zuletzt immer häufiger geschehen, dieselben Wahlvorschläge immer wieder vor-

gesetzt werden. Repetitio non delectat – Wiederholungen machen keine Freude. Das 

galt schon in der Antike. Die Herausforderungen für die Politik in Bayern – Kollege 
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Hofmann hat es gesagt – sind groß wie nie. Deswegen sind wir es den Menschen 

auch wirklich schuldig, dass wir die Zeit in diesem Haus zur inhaltlichen Diskussion 

und zur Lösung von Herausforderungen nutzen.

Es ist richtig, auch heute werden wir es aufgrund erneuter Wahlvorschläge für das 

Präsidium und das PKG vermutlich nicht mehr schaffen, alle Dringlichkeitsanträge der 

Fraktionen zu behandeln. Wir werden also nicht über Dinge sprechen können, die die 

Bürgerinnen und Bürger beschäftigen. Fraktionen verlieren damit die Gelegenheit, ge-

genüber der Öffentlichkeit ihren Standpunkt klar zum Ausdruck zu bringen.

Wir haben als Landtag gegenüber Land und Menschen die Pflicht, unsere Arbeitsfä-

higkeit bestmöglich sicherzustellen. Die Geschäftsordnungsautonomie des Landtags 

gibt uns das Recht, dieser Pflicht angemessen nachzukommen. Bisher war es guter 

Brauch, dass die Wahl des Präsidiums in der konstituierenden Sitzung des Landtags 

durchgeführt wird. Die Legislaturperiode läuft jetzt seit über einem Jahr. Wir kennen 

uns. Wir wissen sehr genau, mit wem wir es zu tun haben. Ein Schaulaufen von neuen 

und schon mehrfach erfolglos zur Wahl gestellten Kandidierenden für das Präsidium in 

jeder möglichen Plenarsitzung geht zulasten der parlamentarischen Leistungsfähig-

keit.

Deswegen wollen wir die Geschäftsordnung an der fraglichen Stelle klar formulieren 

und dabei gleichzeitig die gewohnten parlamentarischen Gepflogenheiten wahren. 

Künftig soll eine Begründung von Wahlvorschlägen nur dann erfolgen, wenn zwei 

Fraktionen des Landtags dies unterstützen.

Man muss auch sagen, dass kein Recht beschnitten oder eingeschränkt wird. Alle 

Fraktionen können auch in Zukunft Wahlvorschläge machen. Wir stehen für einen 

guten und sachgerechten Verlauf der parlamentarischen Arbeit ein. Deswegen unter-

stützen wir es, wenn die Begründung von Wahlvorschlägen künftig eine angemessene 

Unterstützung aus dem Parlament heraus verlangt.

(Zuruf von der AfD)
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Auch in anderen Regelungen unserer Geschäftsordnung, zu deren Einhaltung sich 

alle Fraktionen verpflichtet haben, finden sich vergleichbare Regelungen, die Anträge 

einem bestimmten Quorum der Mitglieder vorbehalten.

Kolleginnen und Kollegen, wir erfinden das Rad mit dieser Änderung nicht neu, sorgen 

aber für eine gute und störungsfreie Fahrt im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Auch 

ich bitte um Zustimmung.

(Beifall bei den GRÜNEN, der CSU, den FREIEN WÄHLERN und der SPD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Es gibt eine Zwischenbemerkung 

des Abgeordneten Atzinger, AfD-Fraktion.

Oskar Atzinger (AfD): Herr Kollege Mistol, Variatio delectat – Verschiedenheit erfreut. 

Sollten deshalb nicht auch alle Strömungen dieses Parlaments im Präsidium vertreten 

sein?

(Beifall bei der AfD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Herr Kollege Mistol, bitte.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Atzinger, ich frage mich, was die Zwischenbemerkung 

soll. Soll ich Sie jetzt trösten, weil Ihnen die Geschäftsordnungsänderung nicht gefällt? 

– Nein, ganz gewiss nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf von der AfD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Mistol. – 

Nächster Redner ist für die SPD-Fraktion Herr Kollege Volkmar Halbleib.

Volkmar Halbleib (SPD): Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Der 

Vorschlag zur Geschäftsordnungsänderung, den wir heute gemeinsam vorlegen, ist 

ausgewogen, rechtlich einwandfrei, und er trägt den aktuellen Anforderungen – so viel 

ist schon deutlich geworden – an einen guten Parlamentsbetrieb Rechnung. Der Vor-
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schlag wahrt das Recht jeder Fraktion, Vorschläge zu den vom Landtag zu verantwor-

tenden Wahlen zu unterbreiten und zur Wahlentscheidung des Landtags zu führen.

Wahlen sind bekanntermaßen höchstpersönliche Personalentscheidungen eines jeden 

einzelnen Abgeordneten hier im Landtag. Daher unterliegen auch Wahlvorschläge 

einer eigenständigen parlamentarischen Verfahrensregelung, die sich von inhaltlichen 

Anträgen und parlamentarischen Initiativen unterscheidet, unterscheiden kann, viel-

leicht auch unterscheiden soll und muss. Deshalb ist es sinnvoll und angemessen, 

dass eine Vorstellung und eine Aussprache künftig voraussetzen, dass tatsächlicher 

Aussprachebedarf jenseits der vorschlagenden Fraktionen besteht und dass Ausspra-

chebedarf bei mehr als einer Fraktion besteht. Der Vorschlag wahrt damit zugleich die 

Rechte der Oppositionsfraktionen insgesamt, gemeinsam mit einer anderen Oppositi-

onsfraktion echten Aussprachebedarf anzuzeigen.

Unser Vorschlag schafft auch Zeit und die notwendige Konzentration für die inhaltliche 

Auseinandersetzung und für die aktuellen parlamentarischen Initiativen und Anliegen. 

Gerade in der letzten Zeit – das ist ebenfalls schon deutlich geworden – mussten be-

reits mehrfach der Aufruf von Dringlichkeitsanträgen und die Aussprache darüber, das 

Kernstück der parlamentarischen Debatte, vom Plenum in die Ausschüsse verschoben 

werden. Der Vorschlag ist deshalb auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger die-

ses Freistaats, weil das Parlament der Bürgerinnen und Bürger sich besser auf die ak-

tuellen politischen Herausforderungen fokussieren kann. – Danke für die Aufmerksam-

keit.

(Beifall bei der SPD, der CSU, den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Halbleib. – 

Für die AfD-Fraktion hat Herr Abgeordneter Maier das Wort.

(Beifall bei der AfD)
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Christoph Maier (AfD): Herr Vizepräsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir 

haben es hier mit einem interfraktionellen Antrag zu tun. Ich möchte mich erst einmal 

herzlich bei den vier antragstellenden Kartellfraktionen dafür bedanken, dass Sie hier 

bei der Aussprache immerhin mehr als nur einen Satz der Begründung zusammenge-

stammelt haben;

(Michael Hofmann (CSU): Es war überhaupt kein Gestammel! Unverschämtheit!)

denn im Antragstext stand lediglich, dass die effiziente Arbeit des Bayerischen Land-

tags gewährleistet werden soll. Die effizienteste Arbeit in einem Landtag ist sicherlich 

gewährleistet, wenn es nur noch eine Meinung gibt, wenn es eine Einheitspartei gibt, 

wenn es ein Konglomerat aus Kartellfraktionen gibt, wie wir es hier im Bayerischen 

Landtag haben. Das ist vielleicht Ihre Vorstellung von Demokratie, aber nicht unsere.

(Beifall bei der AfD – Florian Streibl (FREIE WÄHLER): So ein Schmarrn!)

Als letzten Redner haben die FREIEN WÄHLER den Parlamentarischen Geschäfts-

führer Felix Locke angekündigt, der die Aussprache die letzten Male grundsätzlich ver-

weigert hat. Die FREIEN WÄHLER haben keinen Redner mehr benannt, um bei der 

wichtigen Entscheidung der Wahl eines Vizepräsidenten überhaupt an der Aussprache 

teilzunehmen.

(Felix Locke (FREIE WÄHLER): Das tut auch weh!)

Das ist Arbeitsverweigerung im höchsten Maß. Ihnen kommt das selbstverständlich 

entgegen. Bei Ihren Prozentpunkten haben Sie bestimmt sehr viel Zeit, in Zukunft 

noch weniger zu arbeiten.

(Beifall bei der AfD)

Mit der beantragten dritten Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen 

Landtag unternehmen Sie jetzt tatsächlich den Versuch, unsere parlamentarischen 

Rechte hier im Bayerischen Landtag zu beschneiden. Es reicht Ihnen offensichtlich 
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nicht mehr aus, unsere Kandidatenvorschläge generell abzulehnen. Nein, Sie möch-

ten unseren Kandidaten und unserer Fraktion hiermit auch die Möglichkeit nehmen, 

sich im Hohen Haus zu empfehlen; denn diese Änderung sieht vor, dass die Ausspra-

che nur noch stattfinden soll, wenn zwei Fraktionen dies beantragen oder wenn die 

Vollversammlung dies beschließt.

Bisher war es so, dass eine Fraktion dies beantragen konnte, und die Geschäftsord-

nung zieht systematisch immer das Recht einer Fraktion vor. Nur hier durchbrechen 

Sie die Geschäftsordnung und erfinden das Recht von zwei Fraktionen, wohl wissend, 

dass eine solche "Mehrheit" – in Anführungszeichen – von Oppositionsfraktionen nur 

schwer entstehen kann. Sie wollen diesen Tagesordnungspunkt auf einen reinen 

Wahlvorgang beschränken und damit die Kandidaten unserer Fraktion ohne Vorstel-

lung und vor allen Dingen ohne Nennung von Sachgründen ablehnen können.

Bei den insgesamt 23 Wahlgängen für das Amt des Vizepräsidenten und den 3 Wahl-

gängen für das Amt als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums konnte we-

nigstens noch eine Aussprache stattfinden, bei der Sie Ihre Ablehnung auch begrün-

den durften, wenngleich Sie die Ablehnung nie wirklich begründen konnten.

(Beifall bei der AfD)

Mit dem Entfallen der Aussprache denken Sie nun, die Öffentlichkeit über Ihre Einstel-

lung zur Demokratie und zu den parlamentarischen Gepflogenheiten hier im Hohen 

Haus im Dunkeln lassen zu können. Doch das wird Ihnen nicht gelingen. Die Bürger 

merken sehr genau, dass es den Kartellfraktionen hier nicht um die Demokratie, son-

dern um reinen Machterhalt geht.

Wir werden so lange die Wahl eines Vizepräsidenten im Bayerischen Landtag bean-

tragen, bis diese Position von einem Vertreter der AfD besetzt ist.

(Beifall bei der AfD – Michael Hofmann (CSU): Also doch Erpressung!)
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Das Parlament ist der Ort, an dem in einer Demokratie die Debatte stattzufinden hat. 

Wer die Debatte scheut oder sogar verweigert, kapituliert vor unseren besseren Argu-

menten.Wer das Recht einer Fraktion auf Aussprache einschränkt, beschneidet die 

Rechte der Opposition und beschädigt den Parlamentarismus. Diese Einschränkung 

unserer parlamentarischen Rechte verstößt auch gegen Artikel 16a der Bayerischen 

Verfassung. Eine kurze Verfassungsminute wird Ihnen guttun; denn es heißt dort aus-

drücklich, dass die parlamentarische Opposition grundlegender Bestandteil einer par-

lamentarischen Demokratie ist und dass die Fraktionen und Mitglieder des Landtags 

entsprechende Wirkungsmöglichkeiten im Parlament haben müssen. Mit diesem Än-

derungsantrag zur Geschäftsordnung stehen Sie im Widerspruch zur Bayerischen Ver-

fassung, und wir behalten uns alle rechtlichen Schritte vor.

(Beifall bei der AfD)

Ihre Brandmauer gegen die AfD ist zugleich eine Brandmauer gegen die Demokratie. 

Wir Deutsche haben schon einmal eine Mauer eingerissen, die noch viel höher und 

stärker war.

(Beifall bei der AfD)

Daher ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch diese Brandmauer gegen die AfD 

im Bayerischen Landtag

(Michael Hofmann (CSU): Sie haben nichts eingerissen!)

in sich zusammenbricht und die Demokratie in Bayern siegt.

Den Antrag lehnen wir ab.

(Beifall bei der AfD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Nächster Redner ist Herr Kollege 

Felix Locke für die Fraktion der FREIEN WÄHLER.
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Felix Locke (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, geschätzte Kolle-

ginnen und Kollegen! Lieber Herr Maier, Sie haben hier auch schon einmal flammen-

dere Reden zu dem Thema gehalten. Also merken Sie selbst, dass Ihr Herz nicht 

zwingend daran hängt, für die Sache zu kämpfen. Es tut Ihnen, glaube ich, auch weh, 

wenn man von meiner Seite nicht über jedes Stöckchen springt, das Sie uns hier viel-

leicht hinhalten wollen, und dass wir als FREIE WÄHLER auch nicht den Sinn und 

Zweck gesehen haben, bei Ihren einzelnen Propagandaminuten mitzuspielen und uns 

daran zu beteiligen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Wir als FREIE WÄHLER haben uns besonders in den ersten Aussprachen zu den 

Wahlen Ihrer Kandidaten mit Argumenten, zum Teil auch gestützt auf die Bayerische 

Verfassung, auf die ich später noch zurückkommen möchte, aber auch zu Ihren Kandi-

daten – ich hatte ja immer das Vergnügen, direkt nach Ihren Kandidaten zu sprechen 

– klar positioniert und dargelegt, warum die einzelnen von Ihnen vorgeschlagenen 

Kandidaten nicht geeignet waren.

Aber mal ehrlich: Wenn hier ein Kandidat zum dritten Mal zur gleichen Wahl steht, sich 

zum dritten Mal hier ans Rednerpult stellt und uns beleidigt,

(Zurufe von der AfD: Oh!)

diese Minuten für TikTok- und Instagram-Propaganda missbraucht und damit den Par-

lamentsbetrieb aufhält, dann ist es unsere Pflicht als Parlamentarier, auch zum Schutz 

dieses wichtigen Hohen Hauses, die Arbeitsfähigkeit über eine Geschäftsordnungsän-

derung wiederherzustellen, um den wichtigen Themen, die Ihnen vollkommen egal 

sind, in diesem Haus wieder mehr Raum zu geben und über sachliche Diskussionen 

zu streiten. Wir sind immer bereit, über Inhalte hart und fair zu diskutieren. Auch mit 

den Kollegen der SPD und GRÜNEN bin ich nicht immer einer Meinung, aber wir 

gehen menschlich miteinander um. Wir vorverurteilen nicht und erzählen schon gar 

keine Lügen hier am Rednerpult. Sie haben minutenlang hier am Pult gestanden, 
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Fake News verbreitet und Ihre Propagandavideos gedreht. Nun muss man von unse-

rer Seite auch einmal klar sagen, dass jetzt Schluss ist; denn wir machen Politik für die 

Bürgerinnen und Bürger, nicht für irgendwelche Social-Media-Kanäle, um die Bürger 

fadenscheinig über Ihre doch so gute Arbeit hier im Haus zu informieren.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der CSU, den GRÜNEN und der SPD)

Ich möchte dies mit dem heutigen Tag noch einmal belegen. Die Wortmeldungen der 

vorgeschlagenen Kandidaten möchte ich ausgrenzen. Diese waren peinlich genug, 

auch für Sie. – Allein Ihre Rede zur Regierungserklärung, lieber Herr Kollege Hahn, 

der jetzt nicht da ist! Was war denn das? – Das war vielleicht die Rede zum Wasser-

cent, die Sie irgendwann zuvor einmal geschrieben hatten, aber Sie sind in keiner 

Weise auf die wirtschaftspolitischen Themen eingegangen, weil sie Ihnen auch egal 

sind. Auch Ihre Aktuelle Stunde war eine Farce. Das sind doch nicht die aktuellen 

Themen, die unser Land bewegen! Das Einzige, was Sie können, ist, bei jedem ein-

zelnen Punkt, egal wie der Tagesordnungspunkt heißt, die illegale Migration zu erwäh-

nen und vielleicht noch den Klimawandel zu leugnen. Mehr haben Sie nicht drauf. Wir 

werden Sie in nächster Zeit demaskieren, indem wir uns mehr auf inhaltliche Debatten 

konzentrieren und Ihre Propagandaminuten nicht weiter unterstützen, meine Damen 

und Herren.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der CSU, den GRÜNEN und der SPD)

In der Debatte wird auch von der AfD oft die Verfassung erwähnt. Auch dazu habe ich 

mich an diesem Rednerpult schon öfter geäußert. Eine kleine Nachhilfestunde von 

meiner Seite: Erstens sind wir als Abgeordnete bei den Wahlen nur unserem Gewis-

sen verpflichtet. Es gibt keine Pflicht, für einen Kandidaten oder ein Thema zu stim-

men. Sie hatten jetzt oft genug die Möglichkeit, mit Inhalten bzw. auch mit Argumenten 

für Ihre Kandidaten zu werben. Ich habe schon oft genug gesagt: Werfen Sie den 

einen oder anderen Kollegen aus Ihrer Fraktion, dann können wir gerne wieder dar-

über reden. – Aber nein, das passiert nicht.
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Bei Ihrem oft zitierten Anspruch auf Teilhabe im Präsidium ist zweitens die Frage, 

woher Sie diesen nehmen. Das steht weder in der Verfassung noch sonst irgendwo. 

Das regelt die Geschäftsordnung. Ich erinnere daran, dass wir vor ein paar Jahren 

Zeiten hatten, als im Präsidium auch nicht alle Parteien repräsentiert waren. Das hat 

man auch erst durch eine Geschäftsordnungsänderung verändert. Wir haben gesagt, 

es ist üblicher parlamentarischer Gebrauch, jeder Fraktion die Möglichkeit zu geben, 

eine Vertreterin bzw. einen Vertreter in das Präsidium und andere Gremien zu schi-

cken. Das Präsidium hat neben der Sitzungsleitung hier im Parlament, wobei Sie sich 

ja auch – hier gibt es gute Beispiele aus Nachbarbundesländern – ins Aus geschos-

sen haben, auch die wichtige Aufgabe der Repräsentation dieses Hohen Hauses und 

dieser Institution, von uns als Abgeordneten. Ganz ehrlich, nach solchen Äußerungen 

wie denen des Kollegen Halemba möchte ich nicht von einem AfD-Abgeordneten re-

präsentiert werden.

Damit ist alles gesagt zu diesem Thema. Wir werden die Wahlen weiterhin durchfüh-

ren. Das ist Ihr parlamentarisches Recht; das wollen wir auch gar nicht unterbinden. 

Aber zu einer unsäglichen Aussprache, die nur dazu führt, dass wir uns beleidigen las-

sen müssen, Sie nicht zur Sache sprechen und dann noch Ihre Videos auf Social 

Media bringen, sagen wir klar Nein.

(Zuruf des Abgeordneten Ferdinand Mang (AfD))

Deswegen signalisieren wir hundertprozentige Unterstützung dieser Geschäftsord-

nungsänderung.

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Eine Zwischenbemerkung des Abge-

ordneten Martin Huber, AfD-Fraktion.

Martin Huber (AfD): Herr Locke, Sie sagen, wir beleidigen Sie. Erst heute sind aber 

wir beleidigt worden, dass wir von Moskau finanzierte Giftmischer, Putin-Freunde, 

Volksverräter, Brunnenvergifter und Parlamentsverächter seien. Wir werden ständig 

beleidigt, und Sie machen das super: Sie drehen den Spieß um, aber beleidigen uns 
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bis aufs Mark. Also, Herr Locke, noch einmal: Wer beleidigt hier wen am häufigsten? – 

Das sind Sie! Wenn Sie das jetzt durchdrücken, würde ich mich fragen, wenn Sie an 

unserer Stelle wären, ob wir nichts dagegen sagen sollten, weil wir genau wissen, wo-

rauf das abzielt. Wir werden von Ihnen auf das Schärfste beleidigt. Ich hoffe, dass der 

Präsident gegen das einschreitet, was uns Frau Scharf heute vorgeworfen hat. Das 

geht nicht; das ist zutiefst abzulehnen. So etwas darf man nicht tun. Sie stellen sich 

hin und sagen: Wir werden von der schlimmen AfD beleidigt. – Sie verdrehen das 

Ganze. Darüber sollten Sie einmal nachdenken. Sie sind ja nicht dumm.

(Beifall bei der AfD)

Felix Locke (FREIE WÄHLER): Für manche Menschen ist die Wahrheit unerträglich.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN, der CSU, den GRÜNEN und der SPD)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Kollege Locke. – 

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir 

kommen zur Abstimmung. Der federführende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-

mentsfragen und Integration empfiehlt Zustimmung mit der Maßgabe, dass in § 2 als 

Datum des Inkrafttretens der "28. November 2024" eingesetzt wird.

Wer dem Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag 

auf Drucksache 19/3936 mit dem empfohlenen Datum des Inkrafttretens zustimmen 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen CSU, 

FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD. Gegenstimmen! – Die AfD-

Fraktion. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist dem Antrag mit dem empfohlenen 

Datum des Inkrafttretens zugestimmt worden.

Ich gebe nun die Ergebnisse der vorher durchgeführten Wahlen eines Vizepräsidenten 

des Bayerischen Landtags sowie eines Schriftführers bekannt und komme zunächst 

zur Wahl eines Vizepräsidenten, Tagesordnungspunkt 5. Gewählt ist, wer mehr als die 

Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der Ermittlung der erforderlichen 
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Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An der Wahl haben 156 Abgeord-

nete teilgenommen. Alle Stimmen waren gültig. Auf Herrn Abgeordneten Andreas Win-

hart entfielen 25 Ja-Stimmen und 130 Nein-Stimmen. Der Stimme enthalten hat sich 

1 Abgeordneter. Damit hat Herr Abgeordneter Andreas Winhart nicht die erforderliche 

Mehrheit der Stimmen erreicht.

Nun gebe ich das Ergebnis der vorher durchgeführten Wahl eines Schriftführers des 

Bayerischen Landtags, Tagesordnungspunkt 6, bekannt: Auch hier ist gewählt, wer 

mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der Ermittlung der 

erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An der Wahl haben 

155 Abgeordnete teilgenommen. Ungültig waren 2 Stimmen. Auf Herrn Abgeordneten 

Daniel Halemba entfielen 23 Ja-Stimmen und 129 Nein-Stimmen.

(Heiterkeit bei der CSU, den FREIEN WÄHLERN, den GRÜNEN und der SPD)

Der Stimme enthalten hat sich 1 Abgeordneter. Damit hat Herr Abgeordneter Daniel 

Halemba nicht die erforderliche Mehrheit der Stimmen erreicht.

Die Tagesordnungspunkte 5 und 6 sind damit erledigt.

Bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, gebe ich das Ergebnis der vorher durchge-

führten Wahl eines Mitglieds des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Tagesord-

nungspunkt 7, bekannt. Nach Artikel 2 des Parlamentarisches Kontrollgremium-Geset-

zes ist gewählt, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtags auf sich 

vereint. An der Wahl haben 150 Abgeordnete teilgenommen. Es waren alle Stimmen 

gültig. Auf Herrn Abgeordneten Florian Köhler entfielen 24 Ja-Stimmen und 126 Nein-

Stimmen. Es gab keine Enthaltungen. Ich stelle fest, dass Herr Florian Köhler nicht 

zum Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums gewählt worden ist.

Der Tagesordnungspunkt 7 ist damit erledigt.

Nun komme ich zu Tagesordnungspunkt 12. Vorab gebe ich bekannt, dass die AfD-

Fraktion zu ihrem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 19/4118 sowie zu ihren nach-
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gezogenen Dringlichkeitsanträgen auf den Drucksachen 19/4146 und 19/4148 jeweils 

namentliche Abstimmung beantragt hat. Soeben hat auch die SPD-Fraktion zu ihrem 

Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 19/4115 namentliche Abstimmung beantragt.
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Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/2024570

Gesetz  
zur Erleichterung des  

Ehrenamts

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen-
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes

Der Siebte Teil des Bayerischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (BayVwVfG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 2010-1-I) veröffentlichten be-
reinigten Fassung, das zuletzt durch § 3 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 718) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift des Abschnitts I werden die Wörter 
„im Verwaltungsverfahren“ angefügt.

2. Art. 81 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden die Wörter „im Verwal-
tungsverfahren“ angefügt.

b) Im Wortlaut wird die Angabe „87“ durch die An-
gabe „86“ ersetzt.

3. Nach Abschnitt I wird folgender Abschnitt Ia einge-
fügt:

„Abschnitt Ia

Ehrenamtliche Tätigkeit und  
Verwaltungsverfahren

Art. 87

Berücksichtigung des  
ehrenamtlichen Einsatzes für das  

Gemeinwohl

1Die Behörden haben bei ihrer Verwaltungstä-
tigkeit zu berücksichtigen, dass der ehrenamtliche 
Einsatz für das Gemeinwohl zu fördern ist. 2Das gilt 
insbesondere für eine einfache, zweckmäßige und 
zügige Durchführung von Verwaltungsverfahren so-
wie bei der Ausübung von Ermessen.“

§ 2

Änderung des  
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes

Der Dritte Teil des Landesstraf- und Verordnungsge-
setzes (LStVG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 2011-2-I) veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Juli 
2024 (GVBl. S. 247) und durch § 2 des Gesetzes vom 
23. Juli 2024 (GVBl. S. 254) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. Die Überschrift des Abschnitts 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Abschnitt

Ehrenamtliche Veranstaltungen“.

2. Vor Art. 16 wird folgender Art. 12 eingefügt:

„Art. 12

Ehrenamtliche Veranstaltungen für das  
Gemeinwohl

(1) Werden Veranstaltungen, die nach Landes- 
oder Ortsrecht anzuzeigen sind, ehrenamtlich für das 
Gemeinwohl durchgeführt, genügt für regelmäßig 
wiederkehrende, gleichartige Veranstaltungen eine 
einmalige Anzeige.

(2) Wer ehrenamtlich für das Gemeinwohl wie-
derholt und ohne Beanstandungen Veranstaltungen 
durchgeführt hat, die nach Landes- oder Ortsrecht 
genehmigungspflichtig sind, kann künftige Veranstal-
tungen nach Maßgabe der bisherigen Genehmigung 
durchführen, wenn hierüber die jeweils zuständige 
Behörde rechtzeitig unterrichtet wird und diese nichts 
anderes bestimmt.

(3) Anordnungen im Einzelfall nach diesem Gesetz 
oder anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.“

3. Nach Art. 12 wird folgende Überschrift eingefügt:

„2. Abschnitt

Schutz der Gesundheit und Reinlichkeit“.
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4. Der bisherige Abschnitt 2 wird Abschnitt 3.

5. In Art. 19 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.

6. Die bisherigen Abschnitte 3 und 4 werden die Ab-
schnitte 4 und 5.

§ 3

Änderung des  
Bayerischen Ministergesetzes

Art. 3 Abs. 2 des Bayerischen Ministergesetzes  
(BayMinG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 1102-1-F) veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 8. Juli 2024 
(GVBl. S. 170) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Satz 2 wird aufgehoben.

2. Satz 3 wird Satz 2.

§ 4

Änderung des  
Gesetzes über Zuständigkeiten im  

Verkehrswesen

Art. 7a des Gesetzes über Zuständigkeiten im Ver-
kehrswesen (ZustGVerk) vom 28. Juni 1990 (GVBl. 
S. 220, BayRS 9210-1-I/B), das zuletzt durch § 4 des Ge-
setzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 247) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst:

„Art. 7a

Verkehrssicherung durch  
nichtpolizeiliche Kräfte

1Es dürfen vorbehaltlich anderer Entscheidungen der 
Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden sowie der 
Polizei

1. zur Sicherung von Einsatz- und Übungsstellen sowie 
von Veranstaltungen

a) die dafür eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und 
des Technischen Hilfswerks oder

b) die dafür allgemein oder im Einzelfall beauftrag-
ten Bediensteten gemeindlicher Sicherheitsbe-
hörden, die Gewähr für eine ordnungsgemäße 
Aufgabenerfüllung bieten,

2. zur Sicherung von Veranstaltungen, bei denen nach 
Bewertung der Gemeinde ein einfach gelagerter Fall 
und übersichtliche Verkehrsverhältnisse zu erwarten 
sind, die von der Gemeinde allgemein oder im Ein-
zelfall beauftragten Personen, die Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung bieten,

die Befugnisse der Polizei nach § 36 Abs. 1 sowie § 44 
Abs. 2 StVO und der Straßenverkehrsbehörde nach § 45 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 5 StVO ausüben und die nötigen 
Verkehrszeichen und -einrichtungen an Stelle der Bau-
lastträger oder Eigentümer der Straße nach § 45 Abs. 5 
Satz 1 StVO aufstellen. 2Satz 1 gilt für Übungsstellen auf 
Straßen des überörtlichen Verkehrs nur, wenn sie zuvor 
mit den Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden so-
wie der Polizei einvernehmlich abgestimmt wurden.“

§ 5

Änderung des  
Kostengesetzes

In Art. 16 Abs. 2 Satz 1 des Kostengesetzes (KG) 
vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS 2013-1-1-F), 
das zuletzt durch Art. 10 des Gesetzes vom 21. April 2023 
(GVBl. S. 128) geändert worden ist, werden nach dem 
Wort „wäre“ die Wörter „oder sie notwendig für eine Ver-
anstaltung anfallen, die ehrenamtlich für das Gemeinwohl 
durchgeführt wird“ eingefügt.

§ 6

Änderung des  
Bayerischen Feuerwehrgesetzes

Das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG) in der 
in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 215-3-1-I) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
§ 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In Art. 28 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „sind“ 
die Wörter „ ; von der Festsetzung der Kosten kann 
ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn sie 
notwendig für eine Veranstaltung anfallen, die eh-
renamtlich für das Gemeinwohl durchgeführt wird“ 
eingefügt.

§ 7

Inkrafttreten
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Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Gesetz  
zur Änderung des  

Kommunalabgabengesetzes und  
weiterer Rechtsvorschriften

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Kommunalabgabengesetzes

Art. 7 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 
1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch 
§ 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„1Beitragspflichtig sind alle Personen, die sich in dem 
nach Abs. 1 anerkannten Gebiet zu Kur- oder Erholungs-
zwecken aufhalten, ohne dort ihre alleinige Wohnung 
oder Hauptwohnung im Sinn des Melderechts zu haben, 
oder die neben einer alleinigen Wohnung oder Haupt-
wohnung im Sinn des Melderechts in diesem Gebiet eine 
vorwiegend benutzte Wohnung im Ausland haben, und 
denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen 
und zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten ist 
(Kurgäste).“

§ 2

Änderung der  
Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796,  
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 6 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 91 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach 
den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften“ werden durch die Wörter „in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches“ ersetzt und nach den Wörtern 
„weitergehende gesetzliche Vorschriften“ wer-
den die Wörter „oder weitergehende Bestim-
mungen der Unternehmenssatzung“ eingefügt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen 
Nachhaltigkeitsbericht und die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach 
der Unternehmenssatzung.“

2. Art. 94 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 2 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 
bis 4. 

3. Art. 107 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunal-
unternehmen sollen der Jahresabschluss und 
der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, 
spätestens innerhalb von neun Monaten nach 
Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen sach-
verständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs geprüft 
sein.“

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen ist.“  
ersetzt. 

4. Dem Art. 120b wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum 
Handelsgesetzbuch die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem 
bestimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies 
entsprechend auch bei der Anwendung des Art. 91 
Abs. 1 Satz 1 und des Art. 107 Abs. 1.“

§ 3

Änderung der  
Landkreisordnung

Die Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der 
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Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, 
BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 8 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 79 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach 
den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften“ werden durch die Wörter „in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches“ ersetzt und nach den Wörtern 
„weitergehende gesetzliche Vorschriften“ wer-
den die Wörter „oder weitergehende Bestimmun-
gen der Unternehmenssatzung“ eingefügt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen 
Nachhaltigkeitsbericht und die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach 
der Unternehmenssatzung.“ 

2. Art. 82 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 2 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 
bis 4.

3. Art. 93 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunal-
unternehmen sollen der Jahresabschluss und 
der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, 
spätestens innerhalb von neun Monaten nach 
Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen sach-
verständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs geprüft 
sein.“

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen ist.“  
ersetzt. 

4. Dem Art. 106b wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum 
Handelsgesetzbuch die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem 
bestimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies 
entsprechend auch bei der Anwendung des Art. 79 
Abs. 1 Satz 1 und des Art. 93 Abs. 1.“

§ 4

Änderung der  
Bezirksordnung

Die Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 850,  
BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 9 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 77 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach 
den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften“ werden durch die Wörter „in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches“ ersetzt und nach den Wörtern 
„weitergehende gesetzliche Vorschriften“ wer-
den die Wörter „oder weitergehende Bestimmun-
gen der Unternehmenssatzung“ eingefügt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen 
Nachhaltigkeitsbericht und die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach 
der Unternehmenssatzung.“

2. Art. 80 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 
bis 4. 

3. Art. 89 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunal-
unternehmen sollen der Jahresabschluss und 
der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, 
spätestens innerhalb von neun Monaten nach 
Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen sach-
verständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs geprüft sein.“ 

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen ist.“  
ersetzt.

4. Dem Art. 101b wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum 
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Handelsgesetzbuch die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem 
bestimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies 
entsprechend auch bei der Anwendung des Art. 77 
Abs. 1 Satz 1 und des Art. 89 Abs. 1.“

§ 5

Änderung der  
Eigenbetriebsverordnung

Die Eigenbetriebsverordnung (EBV) vom 29. Mai 
1987 (GVBl. S. 195, BayRS 2023-7-I), die zuletzt durch 
§ 1 Abs. 55 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „GO“ durch die Wörter 
„der Gemeindeordnung – GO“ ersetzt. 

3. § 20 wird wie folgt gefasst:

„§ 20

Jahresabschluss

1Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjah-
res ist ein Jahresabschluss in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs (Erster und Zweiter Abschnitt) 
aufzustellen und zu prüfen, soweit nach dieser Ver-
ordnung oder der Betriebssatzung keine weiterge-
henden Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 Satz 2 
GO und Art. 120b Abs. 4 GO finden entsprechende 
Anwendung.“

4. Dem § 23 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) 1Soweit der Jahresabschluss in entsprechen-
der Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuchs nicht um einen Anhang zu 
erweitern ist und auch nach der Betriebssatzung in-
soweit keine weitergehenden Bestimmungen gelten, 
findet Abs. 2 keine Anwendung. 2Die entsprechen-
de Anwendung von § 264 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 und 
§ 285 Nr. 9 Buchst. c HGB erfolgt nach Maßgabe des 
Abs. 1 Satz 2.“ 

5. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„1Für die Aufstellung und die Prüfung eines Lage
berichts finden die Vorschriften des Dritten Bu-

ches des Handelsgesetzbuchs entsprechende 
Anwendung, soweit nach dieser Verordnung 
oder der Betriebssatzung keine weitergehenden 
Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO 
und Art. 120b Abs. 4 GO finden entsprechende 
Anwendung.“

b) In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „ist 
auch einzugehen“ durch die Wörter „ , sonst im 
Anhang, soweit der Jahresabschluss um diesen 
zu erweitern ist, muss auch eingegangen wer-
den“ ersetzt. 

6. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahres-
abschluß“ die Wörter „sowie, soweit diese 
aufzustellen sind“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Lagebe-
richt“ die Wörter „ , soweit dieser aufzustel-
len ist,“ eingefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird aufgehoben.

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die 
Sätze 1 und 2 und wie folgt gefasst:

„1Bei der Abschlussprüfung nach Art. 107 
GO ist auch zu prüfen, ob § 24 Satz 3 be-
achtet ist und ob, soweit ein Lagebericht 
aufzustellen ist, sonstige Angaben im La-
gebericht nicht eine falsche Vorstellung 
von der Lage des Eigenbetriebs erwe-
cken. 2Bei der Beurteilung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse ist die Erfolgsübersicht, 
soweit diese aufzustellen ist, zu berück- 
sichtigen.“

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahres-
abschluß“ die Wörter „sowie, soweit diese 
aufzustellen sind“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Abschlußprüfung“ 
durch die Wörter „Abschlussprüfung nach 
Art. 107 GO“ ersetzt. 

d) In Abs. 4 Satz 3 werden nach dem Wort „Lage-
bericht“ die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen 
ist,“ eingefügt.
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§ 6

Änderung der  
Verordnung über die  

Wirtschaftsführung der  
kommunalen Krankenhäuser

§ 11 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der 
kommunalen Krankenhäuser (WkKV) vom 11. März 1999 
(GVBl. S. 132, BayRS 2023-8-I), die durch § 4 der Ver-
ordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1Für die Aufstellung eines Lageberichts finden 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handels-
gesetzbuchs entsprechende Anwendung, soweit 
nicht nach der Betriebssatzung oder der Unter-
nehmenssatzung weitergehende Bestimmungen 
gelten. 2Die Erweiterung des Lageberichts um ei-
nen Nachhaltigkeitsbericht und die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach 
der Betriebssatzung oder der Unternehmens- 
satzung.“

2. In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort 
„Lagebericht“ die Wörter „ , sonst im Anhang des Jah-
resabschlusses,“ eingefügt.

3. Die folgenden Sätze 4 und 5 werden angefügt:

„4Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handels-
gesetzbuch die Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs erst ab einem bestimmten Zeit-
punkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch 
bei der Anwendung von Satz 1. 5Die Sätze 1, 2 und 
4 finden keine Anwendung, soweit in der Kranken-
haus-Buchführungsverordnung abweichende Rege-
lungen getroffen sind.“

§ 7

Änderung der  
Verordnung über  

Kommunalunternehmen

Die Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) 
vom 19. März 1998 (GVBl. S. 220, BayRS 2023-15-I),  
die zuletzt durch § 1 Abs. 56 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „GO“ durch die Wörter 
„der Gemeindeordnung – GO“ ersetzt.

2. § 22 wird wie folgt gefasst: 

„§ 22

Jahresabschluss

1Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjah-
res ist ein Jahresabschluss in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs (Erster und Zweiter Abschnitt) 
aufzustellen und zu prüfen, soweit nach dieser Ver-
ordnung oder der Unternehmenssatzung keine wei-
tergehenden Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 
Satz 2 GO und Art. 120b Abs. 4 GO bleiben unbe-
rührt.“

3. Dem § 25 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) 1Soweit der Jahresabschluss in entsprechen-
der Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuchs nicht um einen Anhang zu 
erweitern ist und auch nach der Unternehmenssat-
zung insoweit keine weitergehenden Bestimmungen 
gelten, findet Abs. 2 keine Anwendung. 2Die entspre-
chende Anwendung von § 264 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 
und § 285 Nr. 9 Buchst. c HGB erfolgt nach Maßgabe 
des Abs. 1 Satz 2.“

4. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Für die Aufstellung und die Prüfung eines La-
geberichts finden die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs unbeschadet 
des Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO und des Art. 120b 
Abs. 4 GO entsprechende Anwendung, soweit 
nach dieser Verordnung oder der Unterneh-
menssatzung keine weitergehenden Bestim-
mungen gelten.“

b) In Satz 2 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „ist 
auch einzugehen“ durch die Wörter „ , sonst im 
Anhang, soweit der Jahresabschluss um diesen 
zu erweitern ist, muss auch eingegangen wer-
den“ ersetzt. 

5. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahres-
abschluß“ die Wörter „sowie, soweit diese 
aufzustellen sind“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Lage-
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bericht“ die Wörter „ , soweit dieser aufzu-
stellen ist,“ eingefügt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Bei der Abschlussprüfung nach Art. 107 
GO ist auch zu prüfen, ob § 26 Satz 2 beachtet 
ist und ob die sonstigen Angaben im Lagebe-
richt, soweit dieser aufzustellen ist, nicht eine fal-
sche Vorstellung von der Lage des Kommunal-
unternehmens erwecken. 2Bei der Beurteilung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse ist die Erfolgsüber-
sicht, soweit diese aufzustellen ist, zu berück-
sichtigen.“

c) In Abs. 3 Satz 3 werden nach dem Wort „Lage-
bericht“ die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen 
ist,“ eingefügt. 

§ 8

Änderung der  
Verordnung über die  

Wirtschaftsführung der  
kommunalen Pflegeeinrichtungen

§ 11 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der 
kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) vom 3. März 
1998 (GVBl. S. 132, BayRS 861-3-I), die zuletzt durch 
§ 5 der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1Für die Aufstellung eines Lageberichts finden die 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buchs entsprechende Anwendung, soweit nicht nach 
der Betriebssatzung oder der Unternehmenssatzung 
weitergehende Bestimmungen gelten. 2Die Erwei-
terung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeits-
bericht und die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 
richten sich allein nach der Betriebssatzung oder der 
Unternehmenssatzung.“

2. In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort 
„Lagebericht“ die Wörter „ , sonst im Anhang des Jah-
resabschlusses,“ eingefügt.

3. Die folgenden Sätze 4 und 5 werden angefügt:

„4Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handels-
gesetzbuch die Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs erst ab einem bestimmten Zeit-
punkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch 
bei der Anwendung von Satz 1. 5Die Sätze 1, 2 und 4 

finden keine Anwendung, soweit in der PflegeBuch-
führungsverordnung abweichende Regelungen ge-
troffen sind.“

§ 9

Änderung des  
Spielbankgesetzes

Das Spielbankgesetz (SpielbG) vom 26. Juli 1995 
(GVBl. S. 350, BayRS 2187-1-I), das zuletzt durch § 2 
des Gesetzes vom 22. April 2022 (GVBl. S. 147) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 7 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Art. 7a bleibt unberührt.“

2. Nach Art. 7 wird folgender Art. 7a eingefügt:

„Art. 7a

Ausgleichsabgabe

1Sofern die Spielbankabgabe nach Art. 7 Abs. 1 
unter Berücksichtigung der Ermäßigung um die spiel-
betriebsbedingte Umsatzsteuer nach Art. 7 Abs. 8 für 
Zeiträume ab dem 1. Januar 2025 niedriger ist als 
eine fiktive Steuerlast bei Nichtanwendung der Steu-
erbefreiungen für Spielbanken nach Bundesrecht 
und nach Art. 11 (fiktive Vergleichsberechnung), ist 
der Differenzbetrag als Ausgleichsabgabe an den 
Freistaat Bayern zu entrichten. 2Bei der fiktiven 
Vergleichsberechnung sind die fiktive Körperschaft-
steuer und die Kapitalertragsteuer jeweils zuzüglich 
Ergänzungsabgaben sowie die Gewerbesteuer zu 
berücksichtigen. 3Die Steuerlast nach Art. 7 Abs. 1 
bleibt hierbei außer Ansatz.“

3. Art. 9 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 5 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „oder gemäß § 87a AO oder mittels 
eines durch die oberste Finanzbehörde fest-
gelegten, sicheren Verfahrens elektronisch zu 
übersenden.“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden die Wörter „eines Monats“ 
durch die Wörter „sechs Monaten“ ersetzt.
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bb) In Satz 4 wird der Punkt am Ende durch die 
Wörter „oder gemäß § 87a AO oder mittels 
eines durch die oberste Finanzbehörde fest-
gelegten, sicheren Verfahrens elektronisch 
zu übersenden.“ ersetzt.

c) Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„(4) 1Das Spielbankunternehmen hat der zu-
ständigen Finanzbehörde neben der Steueran-
meldung zur Spielbankabgabe für das Kalender-
jahr spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres eine fiktive Vergleichsberech-
nung nach Art. 7a, aus der es die zu entrichten-
de Ausgleichsabgabe selbst berechnet, und eine 
darauf basierende Jahresanmeldung für die Aus-
gleichsabgabe vorzulegen. 2Die Ausgleichsab-
gabe kann nicht negativ sein. 3Die Anmeldung 
ist von einer zur Vertretung des Spielbankun-
ternehmens berechtigten Person eigenhändig 
zu unterschreiben oder gemäß § 87a AO oder 
mittels eines durch die oberste Finanzbehörde 
festgelegten, sicheren Verfahrens elektronisch 
zu übersenden. 4Sie gilt als Steueranmeldung 
im Sinne des § 168 AO. 5Wenn sich eine zu ent-
richtende Ausgleichsabgabe nach Satz 1 ergibt, 
hat das Spielbankunternehmen den Betrag in-
nerhalb eines Monats nach Eingang der Steuer-
anmeldung zu entrichten (Ausgleichsabgaben-

zahlung). 6Ergibt sich keine Abweichung von der 
angemeldeten Ausgleichsabgabe, gilt § 167 AO 
entsprechend.“

4. Art. 10 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird das Wort „wird“ durch die Wörter 
„und die Ausgleichsabgabe werden“ ersetzt.

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort „Spielbankab-
gabe“ die Wörter „und die Ausgleichsabgabe“ 
eingefügt.

§ 10

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 9 am 1. Januar 2025 in 
Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Gesetz  
zur Einführung und Durchsetzung  

verbindlicher Sprachstandserhebungen und  
Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Gesetzes über das  

Erziehungs- und Unterrichtswesen

Das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 
2230-1-1-K), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 
23. Juli 2024 (GVBl. S. 257) und durch die §§ 1 und 2 
des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 263) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 37 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz 4 angefügt:

„4Eine Zurückstellung, die vorrangig auf Förder-
bedarf aufgrund mangelnder deutscher Sprach-
kenntnisse beruht, kann nur nach Maßgabe des 
Abs. 3 Satz 6 erfolgen.“

b) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:

„(3) 1Zur frühzeitigen Feststellung und För-
derung einer entsprechenden Entwicklung für 
die spätere Leistungsfähigkeit in der Schule wird 
bei allen Kindern, die bis zum 30. September 
sechs Jahre alt werden, ab der ersten Hälfte 
des vorletzten Kindergartenjahres vor Beginn 
der Schulpflicht gemäß Abs. 1 Satz 1 ohne Be-
rücksichtigung der Möglichkeit, das Eintreten der 
Schulpflicht nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zu verschie-
ben, oder einer Zurückstellung von der Aufnah-
me nach Abs. 2 der Sprachstand erhoben. 2Zu-
ständig ist die Grundschule, in deren Sprengel 
das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat 
und in der die Schulpflicht voraussichtlich zu er-
füllen ist. 3Die Teilnahme an der Sprachstandser-
hebung an der zuständigen Grundschule muss 
erfolgen, solange dieser weder eine schriftliche 
Erklärung einer staatlich geförderten Kinderta-
geseinrichtung, wonach das Kind keinen Förder-

bedarf hinsichtlich der deutschen Sprachkennt-
nisse hat, noch eine schriftliche Erklärung einer 
Schulvorbereitenden Einrichtung oder einer Heil-
pädagogischen Tagesstätte, dass das Kind we-
gen eines festgestellten sonderpädagogischen 
Förderbedarfs oder einer Behinderung in einer 
dieser Einrichtungen betreut wird, vorgelegt wird. 
4Ein Kind, bei dem das Ergebnis der Sprach-
standserhebung an der zuständigen Grundschule 
erwarten lässt, dass seine Deutschkenntnisse 
für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht 
der Grundschule nicht ausreichen werden, wird 
von der zuständigen Grundschule verpflichtet, 
ab Beginn des letzten Kindergartenjahres bis zur 
Einschulung mit einer Mindestbuchungszeit von 
über drei Stunden täglich eine staatlich geförder-
te Kindertageseinrichtung mit einem integrierten 
Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprach-
kenntnisse zu besuchen. 5Dies gilt nicht, wenn 
ein Sprachdefizit nicht auf mangelnde Kenntnis-
se der deutschen Sprache, sondern auf ein Defi-
zit aufgrund eines festgestellten sonderpädago-
gischen Förderbedarfs oder einer Behinderung 
zurückzuführen ist. 6Die zuständige Grundschule 
soll ein Kind, das keine staatlich geförderte Kin-
dertageseinrichtung mit einem integrierten Vor-
kurs oder eine vergleichbare Fördermaßnahme 
zum Erwerb der deutschen Sprache besucht hat 
und bei dem im Rahmen der Schulanmeldung 
festgestellt wird, dass es nicht über die notwendi-
gen Deutschkenntnisse verfügt, von der Aufnah-
me zurückstellen und verpflichten, im nächsten 
Schuljahr eine staatlich geförderte Kindertages-
einrichtung mit einem integrierten Vorkurs zu be-
suchen. 7Die Grundschule führt den integrierten 
Vorkurs gemeinsam mit den in ihrem Sprengel 
liegenden staatlich geförderten Kindertagesein-
richtungen durch.“

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.

d) Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden aufgehoben.

2. Art. 76 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Nach Maßgabe des Art. 37 Abs. 3 sind die Erzie-
hungsberechtigten ferner verpflichtet dafür zu sorgen, 
dass ein Kind an der Sprachstandserhebung teil-
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nimmt und regelmäßig eine staatlich geförderte Kin-
dertageseinrichtung mit einem integrierten Vorkurs 
besucht.“

3. In Art. 89 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 werden nach dem Wort 
„Aufnahmeverfahren“ die Wörter „und die vorausge-
hende Sprachstandserhebung und -förderung“ ein-
gefügt.

4. Art. 119 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. entgegen Art. 76 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass 
minderjährige Schulpflichtige am Unterricht re-
gelmäßig teilnehmen und die sonstigen verbind-
lichen Schulveranstaltungen besuchen, entge-
gen Art. 37 Abs. 3 Satz 1 und 2 in Verbindung 
mit Art. 76 Satz 3 nicht dafür sorgt, dass ein 
Kind an der Sprachstandserhebung teilnimmt, 
oder entgegen einer vollziehbaren Anordnung 
nach Art. 37 Abs. 3 Satz 4 oder Satz 6 in Ver-
bindung mit Art. 76 Satz 3 nicht dafür sorgt, dass 
ein Kind regelmäßig eine staatlich geförderte 
Kindertages einrichtung mit einem integrierten 
Vorkurs besucht; das Gleiche gilt für Personen, 
denen die Erziehung minderjähriger Schulpflich-
tiger durch Rechtsvorschrift oder Vertrag ganz 
oder teilweise übertragen ist,“.

§ 2

Änderung des  
Bayerischen Kinderbildungs-  

und -betreuungsgesetzes

Das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungs-
gesetz (BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBl. S. 236, BayRS  
2231-1-A), das zuletzt durch Gesetz vom 10. August 
2023 (GVBl. S. 499) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. Dem Art. 11 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Wenn das Kind keinen erhöhten Förderbedarf hin-
sichtlich der deutschen Sprache hat, stellen die Trä-
ger der Kindertageseinrichtungen den Eltern im vor-
letzten Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht 
(Art. 37 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen – BayEUG)  
bis zum 31. Januar des jeweiligen Kindergartenjahres  
eine schriftliche Erklärung darüber aus.“

2. Art. 15 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze 3 bis 6 
eingefügt:

„3Sie sollen für Kinder, die nach Art. 37 Abs. 3 
Satz 4 oder Satz 6 BayEUG zum Besuch einer 
Kindertageseinrichtung mit einem integrierten 
Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprach-
kenntnisse verpflichtet sind, in Zusammenarbeit 
mit der Grundschule Sprachfördermaßnahmen 
in Form eines integrierten Vorkurses anbieten 
und durchführen. 4In den Vorkurs werden auch 
Kinder mit besonderem sprachlichen Förderbe-
darf im Deutschen aufgenommen, für die eine 
Anordnung durch die Grundschule nicht vorliegt. 
5Die Träger von Kindertageseinrichtungen stel-
len den Eltern eine schriftliche Bestätigung über 
die Aufnahme eines Kindes mit Besuchs- und 
Sprachförderpflicht nach Art. 37 Abs. 3 Satz 4 
oder Satz 6 BayEUG aus, aus der hervorgeht, 
dass sie von der Besuchs- und Sprachförder-
pflicht Kenntnis genommen haben. 6Die Träger 
von Kindertageseinrichtungen melden Verstöße  
gegen die ihnen bekannte Anordnung einer 
Besuchs und Sprachförderpflicht nach Art. 37 
Abs. 3 Satz 4 oder Satz 6 BayEUG unverzüglich 
an die Grundschule, die die Verpflichtung aus
gesprochen hat.“

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 7.

3. In Art. 27 Satz 1 Nr. 7 wird das Wort „Aufnahmen“ 
durch das Wort „Aufnahme“ ersetzt und nach der An-
gabe „Art. 37 Abs. 2“ die Angabe „oder Abs. 3“ ein-
gefügt.

4. In Art. 32 Satz 1 Nr. 1 werden nach der Angabe 
„(Art. 13)“ die Wörter „und Näheres der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit einschließlich zur Durchführung 
von Sprachstandserhebungen sowie zur Zusammen-
arbeit mit der Grundschule (Art. 15)“ eingefügt.

§ 3

Änderung des  
Bayerischen Integrationsgesetzes

Art. 5 des Bayerischen Integrationsgesetzes (BayIntG)  
vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335, BayRS 26-6-I),  
das zuletzt durch § 1 Abs. 277 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „(Art. 26 Abs. 1 Satz 5 
des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreu-
ungsgesetzes – BayKiBiG)“ gestrichen und nach 
den Wörtern „bei allen Kindern“ werden die Wörter 
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„in den Kindertageseinrichtungen“ eingefügt.

b) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„2Bei Bedarf erhalten Kinder erforderliche Sprach-
fördermaßnahmen. 3Art. 37 Abs. 3 des Bayeri-
schen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen bleibt unberührt.“

2. Abs. 3 wird aufgehoben.

3. Abs. 4 wird Abs. 3.

4. Die Abs. 5 und 6 werden aufgehoben.

§ 4

Änderung der  
Bayerischen Schulordnung

Die Bayerische Schulordnung (BaySchO) vom 1. Juli 
2016 (GVBl. S. 164, 241, BayRS 2230-1-1-1-K), die zu-
letzt durch § 1 der Verordnung vom 4. Juli 2024 (GVBl. 
S. 281) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 37 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Unterlagen“ 
die Wörter „einschließlich der Unterlagen, die die 
Schulen zur Erfüllung ihrer Aufgaben vor Beginn 
der Schulpflicht führen“ eingefügt.

b) In Satz 2 Nr. 1 Buchst. o werden nach den Wör-
tern „die die“ die Wörter „Sprachstandserhebung 
und -förderung gemäß Art. 37 Abs. 3 BayEUG 
und die“ eingefügt.

2. § 39 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„3Die Unterlagen über die Sprachstandserhebung  
und -förderung gemäß Art. 37 Abs. 3 BayEUG 
sind von der öffentlichen Grundschule, in deren 
Schulsprengel das Kind seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, bei einer Änderung des gewöhnli-
chen Aufenthalts im Original an die neu zuständi-
ge öffentliche Grundschule weiterzugeben.“

b) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 4 
und 5.

c) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6 und die Anga-
be „Satz 1“ wird durch die Wörter „den Sätzen 1 
und 3“ ersetzt.

3. In § 40 Satz 2 werden nach dem Wort „verlässt,“ die 
Wörter „wobei bei Schülerunterlagen gemäß § 37 
Satz 2 Nr. 1 Buchst. o die Nichtaufnahme an der 
Schule ab Beginn der Schulpflicht dem Verlassen der 
Schule gleichgestellt wird,“ eingefügt.

§ 5

Änderung der  
Grundschulordnung

§ 2 der Grundschulordnung (GrSO) vom 11. Septem-
ber 2008 (GVBl. S. 684, BayRS 2232-2-K), die zuletzt 
durch § 4 der Verordnung vom 4. Juli 2024 (GVBl. S. 281) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden vor dem Wort „Anmeldung“ 
die Wörter „Sprachstandserhebung und -förderung,“ 
eingefügt.

2. Die Abs. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) 1Zur Durchführung der Sprachstandserhe-
bung gemäß Art. 37 Abs. 3 BayEUG soll mindes-
tens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erzie-
hungsberechtigter mit dem Kind persönlich an der 
Grundschule erscheinen und die notwendigen An-
gaben zur Person des Kindes, über einen Besuch 
einer Kindertageseinrichtung und eines Vorkurses 
zur Förderung der deutschen Sprachkenntnisse 
gemäß Art. 37 Abs. 3 BayEUG machen, die erfor-
derlichenfalls durch entsprechende Nachweise zu 
belegen sind. 2Die Sprachstandserhebung soll zwi-
schen Februar und März des Jahres vor Beginn der 
Schulpflicht (Art. 37 Abs. 3 Satz 1 BayEUG) durch-
geführt werden. 3Ort und Zeit werden den Erzie-
hungsberechtigten von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter mitgeteilt. 4Ein im Rahmen der Hilfen zur 
Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht 
(Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten 
Wohnform untergebrachtes Kind kann durch eine 
dort tätige Fachkraft zur Sprachstandserhebung 
begleitet werden. 5Zur Erhebung des Sprachstan-
des kann erforderlichenfalls eine Ton aufnahme an-
gefertigt und bis zur zeitnahen Auswertung an der 
Grundschule gespeichert werden. 6Die Ergebnisse 
der Sprachstandserhebung werden bei Feststellung 
eines Sprachförderbedarfs von der Grundschule 
an die staatlich geförderte Kindertageseinrichtung, 
an der der integrierte Vorkurs zur Förderung der 
deutschen Sprachkenntnisse für das jeweilige Kind 
stattfindet, weitergeleitet. 7Informationen der Kinder-
tageseinrichtung zu dem Kind dürfen nur mit Ein-
verständnis der Erziehungsberechtigten oder durch 
die Erziehungsberechtigten an die Schule weiter-
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gegeben werden. 8Wird ein Kind gemäß Art. 37 
Abs. 3 Satz 4 oder Satz 6 BayEUG verpflichtet, in 
der Zeit bis zur Einschulung eine staatlich geförder-
te Kindertageseinrichtung mit integriertem Vorkurs 
zur Förderung der deutschen Sprachkenntnisse zu 
besuchen, haben die Erziehungsberechtigten der 
zuständigen Grundschule unverzüglich eine schrift-
liche Bestätigung über die Aufnahme des Kindes an 
einer staatlich geförderten Kindertageseinrichtung 
einschließlich der Bestätigung des Trägers über 
die Kenntnisnahme von der Besuchs- und Sprach-
förderpflicht nach Art. 15 Abs. 2 Satz 5 des Baye-
rischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes  
(BayKiBiG) vorzulegen oder spätestens bis zum 
Beginn des nächsten Kindergartenjahres (Art. 26 
Abs. 1 Satz 5 BayKiBiG) in geeigneter Form nach-
zuweisen, warum trotz zumutbarer Bemühungen um 
einen Platz in einer staatlich geförderten Kinderta-
geseinrichtung keine Aufnahme erfolgte.

(2) 1Ein Kind, das nach Art. 37 BayEUG schul-
pflichtig wird oder werden soll, ist von den Erzie-
hungsberechtigten zum Anmeldetermin an der öf-
fentlichen Grundschule, in deren Sprengel es seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder an einer privaten 
Grundschule anzumelden, soweit nicht eine unmit-
telbare Anmeldung am Förderzentrum erfolgt. 2Ein 
in einem Heim untergebrachtes Kind kann von der 
Heimleitung angemeldet werden. 3Der Anmeldeter-
min soll im März liegen. 4Ort und Zeit werden von der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter, in Gemeinden und 
Schulverbänden mit mehreren öffentlichen Grund-
schulen von der dienstältesten Schulleiterin oder vom 
dienstältesten Schulleiter, in kreisfreien Gemeinden 
vom Staatlichen Schulamt festgesetzt und ortsüblich 
bekannt gemacht. 5Abs. 1 Satz 1, 4 und 7 gilt für die 
Schulanmeldung entsprechend.“

3. Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 1 bis 3 werden aufgehoben.

b) Die Sätze 4 bis 8 werden die Sätze 1 bis 5.

§ 6

Änderung der  
Kinderbildungsverordnung

§ 5 der Kinderbildungsverordnung (AVBayKiBiG) 
vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 633, BayRS 2231-1-1-A),  
die zuletzt durch Verordnung vom 24. Juli 2024 (GVBl. 
S. 393) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 5

Sprachliche Bildung;  
Sprachstandserhebungen“.

2. Die Abs. 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

‚(2) 1Bei Kindern, deren Eltern beide nicht-
deutschsprachiger Herkunft sind, ist in der ersten 
Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres vor Beginn 
der Schulpflicht (Art. 37 Abs. 3 Satz 1 BayEUG) 
spätestens bis 31. Januar des jeweiligen Kindergar-
tenjahres eine Sprachstandserhebung anhand des 
zweiten Teils des Bogens „Sprachverhalten und In-
teresse an Sprache bei Migrantenkindern in Kinder-
tageseinrichtungen (SISMIK) – Sprachliche Kompe-
tenz im engeren Sinn (deutsch)“, 1. Auflage 2003, 
durchzuführen. 2Bei Kindern, bei denen zumindest 
ein Elternteil deutschsprachiger Herkunft ist, ist ab 
der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres 
vor Beginn der Schulpflicht (Art. 37 Abs. 3 Satz 1 
BayEUG) spätestens bis 31. Januar des jeweiligen 
Kindergartenjahres eine Sprachstandserhebung an-
hand des Beobachtungsbogens „Sprachentwicklung 
und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden 
Kindern (SELDAK)“, 1. Auflage 2006, durchzuführen. 
3Der Beobachtungsbogen SELDAK kann auch in 
Auszügen verwendet werden. 4Die Sprachstandser-
hebung nach den Sätzen 1 und 2 dient als Grundlage 
für die Erklärung nach Art. 11 Abs. 3 Satz 3 BayKiBiG.

(3) Von der Sprachstandserhebung nach Abs. 2 
bleibt die Pflicht des Trägers unberührt, die Eltern  
regelmäßig über den Sprachstand der Kinder zu in-
formieren und diesen zu diesem Zweck fortlaufend zu 
beobachten (Art. 11 Abs. 3 Satz 1 und 2 BayKiBiG).‘

§ 7

Änderung der  
Meldedatenverordnung

§ 15 der Meldedatenverordnung (MeldDV) vom 
15. September 2015 (GVBl. S. 357, BayRS 210-3-2-l), die 
zuletzt durch Verordnung vom 10. Oktober 2024 (GVBl. 
S. 545) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Die Meldebehörden übermitteln der zuständi-
gen Grundschule zur Durchführung der Sprach-
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standserhebung nach Art. 37 Abs. 3 BayEUG 
jährlich im Zeitraum vom 1. bis 10. September 
die Daten nach Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 8 der Kin-
der, die bis zum 30. September des auf die Da-
tenübermittlung folgenden Kalenderjahres fünf 
Jahre alt werden.“

2. Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach der Angabe „Abs. 1“ die An-
gabe „Satz 1“ eingefügt.

b) Folgender Satz 3 wird angefügt:

„3Ebenso übermitteln die Meldebehörden der 
zuständigen Grundschule zur Durchführung der 
Sprachstandserhebung die Daten der Kinder 
nach Abs. 1 Satz 2, die bis zum 31. August des 
auf die Datenübermittlung nach Abs. 1 Satz 2 fol-
genden Jahres aus dem Ausland oder aus dem 
Zuständigkeitsbereich einer Meldebehörde eines 
anderen Landes zuziehen.“

§ 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2251-4-S, 2251-11-S

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Mediengesetzes und des  
Ausführungsgesetzes Medienstaatsverträge

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Mediengesetzes

Das Bayerische Mediengesetz (BayMG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2003 (GVBl. 
S. 799, BayRS 2251-4-S), das zuletzt durch § 1 des Ge-
setzes vom 24. März 2022 (GVBl. S. 70) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem Art. 3 Abs. 2 wird folgender Satz 5 angefügt:

„5Das Ende der Veranstaltung von Hörfunk über einen 
bislang genutzten technischen Verbreitungsweg wird 
durch Gesetz bestimmt.“

2. In Art. 26 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „bis 5“ durch 
die Angabe „bis 4“ ersetzt.

3. In Art. 30 Satz 4 wird das Wort „Telemediengesetzes“ 
durch die Wörter „Digitale-Dienste-Gesetzes“ ersetzt.

4. In Art. 39 Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe „31. Dezem-
ber 2024“ durch die Angabe „31. Dezember 2028“ 
ersetzt.

§ 2

Weitere Änderung des  
Bayerischen Mediengesetzes

Art. 3 Abs. 3 des Bayerischen Mediengesetzes  
(BayMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Oktober 2003 (GVBl. S. 799, BayRS 2251-4-S), das 
zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:

„(3) In den beiden, jeweils unterschiedlichen Unter-
nehmen nach § 62 MStV zuzurechnenden, bundesweit 
verbreiteten, nach Zuschaueranteilen reichweitenstärksten  
Fernsehvollprogrammen sind unabhängig von der Art  

ihrer Verbreitung im Rahmen der technischen Möglich-
keiten landesweite und regionale oder lokale Fenster-
programme zu schalten, deren Finanzierung durch Leis - 
tungsbescheid gegenüber den Anbietern oder Veranstal-
tern der bundesweiten Programme sicherzustellen ist.“

§ 3

Änderung des  
Ausführungsgesetzes Medienstaatsverträge

Das Ausführungsgesetz Medienstaatsverträge 
(AGM) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 477, 480, BayRS 
2251-11-S), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 
24. März 2022 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird das Wort „Telemediengeset-
zes“ durch die Wörter „Digitale-Dienste-Gesetzes“ 
ersetzt.

2. Art. 1 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Soweit das Digitale-Dienste-Gesetz oder 
Staatsverträge der Länder keine anderweitige Zu-
ständigkeit vorsehen, überwacht die Landeszent-
rale die Einhaltung der Bestimmungen des Digita-
le-Dienste-Gesetzes mit Ausnahme der Vorschriften 
über den Datenschutz.“

§ 4

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 30. Dezember 2024 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 17. Dezember 2024 
in Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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762-7-F, 762-6-F

Gesetz  
zur Änderung des  

Zweckvermögensgesetzes und des  
Bayerischen Landesbank-Gesetzes

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen-
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:

§ 1

Änderung des  
Zweckvermögensgesetzes

Das Zweckvermögensgesetz (ZweckVermG) vom 
23. Juli 1994 (GVBl. S. 602, BayRS 762-7-F), das zuletzt 
durch § 1 Abs. 329 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt ge- 
ändert:

1. Art. 1 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Bildung und Verwaltung von  
Zweckvermögen“.

b) Dem Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Das Staatsministerium wird zudem ermächtigt, 
durch Vertrag den durch Änderung und Neufas-
sung der Einbringungsverträge geschaffenen 
Beteiligungsvertrag zu beenden und das Zweck-
vermögen gegen eine angemessene Erhöhung 
der mittelbaren Beteiligung des Freistaates Bay-
ern an dem Grundkapital und den unter dem 
Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Ge-
neralversammlung der Landesbank stehenden 
jährlichen Ausschüttungen der Landesbank in 
dieser zu belassen.“

2. In Art. 2 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Wettbewerbsneutralität“.

3. In Art. 3 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Ausfallbürgschaft“.

4. In Art. 4 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Inkrafttreten“.

§ 2

Änderung des  
Gesetzes über die  

Bayerische Landesbank

Das Bayerische Landesbank-Gesetz (BayLaBG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 2003 
(GVBl. S. 54, 316, BayRS 762-6-F), das zuletzt durch 
§ 1 Abs. 328 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt I wird Teil 1.

2. Art. 1a wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort „gelten“ durch das 
Wort „gilt“ ersetzt.

3. Die Abschnitte II und III werden die Teile 2 und 3.

4. Art. 12 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „v. H.“ durch die Anga-
be „%“ ersetzt.

b) In Satz 2 Nr. 2 werden nach der Angabe „Abs. 3“ 
die Wörter „ , soweit die Beteiligung in dem der 
Gewinnverwendung zugrunde liegenden Ge-
schäftsjahr bestanden hat“ eingefügt.

5. In Art. 13 werden die Wörter „und anderer Gesetze 
(BayRS 400-1-J), zuletzt geändert durch § 1 des Ge-
setzes vom 24. Dezember 2002 (GVBl S. 975, ber. 
2003 S. 52)“ gestrichen. 
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6. Abschnitt IV wird Teil 4.

7. In Art. 18 Satz 3 werden die Wörter „des Gesetzes 
über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bun-
des und der Länder vom 19. August 1969 (BGBl I 
S. 1273) in der jeweils geltenden Fassung“ durch die 
Wörter „des Haushaltsgrundsätzegesetzes“ ersetzt.

8. In Art. 18a Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Mio.“ je-
weils durch das Wort „Millionen“ ersetzt. 

9. Abschnitt V wird Teil 5.

10. Art. 26 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Wörter „vom 22. Mai 2005 
(BGBl I S. 1373) in seiner jeweiligen Fassung“ 
gestrichen.

b) In Abs. 3 Satz 2 sowie Abs. 4 Satz 1 und 2 wird 
die Angabe „v. H.“ jeweils durch die Angabe „%“ 
ersetzt. 

11. Abschnitt VI wird Teil 6.

12. In der Überschrift des Art. 28 wird das Wort „In-Kraft-
Treten“ durch das Wort „Inkrafttreten“ ersetzt.

§ 3

Weitere Änderung des  
Gesetzes über die  

Bayerische Landesbank

Das Bayerische Landesbank-Gesetz (BayLaBG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 2003 
(GVBl. S. 54, 316, BayRS 762-6-F), das zuletzt durch § 2 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Art. 12 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Im Übrigen ist der Bilanzgewinn an die am 
Grundkapital Beteiligten im Verhältnis ihrer  
Beteiligung abzuführen.“

b) In Satz 3 wird die Angabe „Nr. 1“ gestrichen.

2. Art. 23 Abs. 3 wird aufgehoben.

§ 4

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 3 am 1. Januar 2026 in 
Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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754-4-1-W

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Ausführung  
energiewirtschaftlicher Vorschriften

vom 26. November 2024

Auf Grund des Art. 1 Abs. 3 Satz 1 des Zuständig-
keitsgesetzes (ZustG) vom 7. Mai 2013 (GVBl. S. 246, 
BayRS 2015-1-V), das zuletzt durch § 1 Abs. 4 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, verordnet die Bayerische Staatsregierung:

§ 1

Teil 1 der Verordnung zur Ausführung energiewirt-
schaftlicher Vorschriften (AVEn) vom 22. Januar 2002 
(GVBl. S. 18, BayRS 754-4-1-W), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 13. Dezember 2022 (GVBl. S. 729) geän-
dert worden ist, wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft.

München, den 26. November 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2038-3-3-16-J

Verordnung  
zur Änderung der  

Fachverordnung Justiz

vom 13. November 2024

Auf Grund des Art. 22 Abs. 10 Satz 5 und des Art. 67 
Satz 1 Nr. 2 und 3 des Leistungslaufbahngesetzes 
(LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS  
2030-1-4-F), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 
21. Juni 2024 (GVBl. S. 151) geändert worden ist, ver-
ordnet das Bayerische Staatsministerium der Justiz im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat und mit Zustimmung des 
Bayerischen Landespersonalausschusses:

§ 1

Die Fachverordnung Justiz (FachV-J) vom 8. Sep-
tember 2014 (GVBl. S. 417, BayRS 2038-3-3-16-J), die 
durch Verordnung vom 8. Mai 2018 (GVBl. S. 353) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach Teil 5 wird folgender Teil 6 eingefügt:

‚Teil 6

Zweite-Chance-Verfahren

§ 68

Voraussetzungen der Durchführung eines  
Zweite-Chance-Verfahrens

Die Einstellungsbehörde darf mit der Durchfüh-
rung eines Zweite-Chance-Verfahrens nur unter fol-
genden Voraussetzungen beginnen:

1. im jeweiligen besonderen Auswahlverfahren 
sind die Zeugnisse an die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und die Ranglisten an die Einstel-
lungsbehörde übermittelt worden,

2. die Einstellungsbehörde hat allen erfolgreichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des besonde-
ren Auswahlverfahrens eine Einstellungszusage 
gemacht, wobei eine Einstellungszusage unter 
dem Vorbehalt der Feststellung der persönlichen 
Eignung ausreichend ist,

3. die Zahl der erfolgreichen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des besonderen Auswahlverfahrens 
lässt aufgrund einer erfahrungsbasierten Pro-
gnose erwarten, dass nicht alle zur Verfügung 
stehenden Ausbildungs- oder Studienplätze im 
Vorbereitungsdienst besetzt werden können und

4. durch geeignete Vorkehrungen ist sichergestellt, 
dass alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des besonderen Auswahlverfahrens 
vorrangig vor den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern des Zweite-Chance-Verfahrens eingestellt 
werden können.

§ 69 

Bewerbung

Bewerberinnen und Bewerber haben bei ihrer Be-
werbung anzugeben, ob und mit welchem Ergebnis 
sie an einem besonderen Auswahlverfahren mit Gül-
tigkeit für das Einstellungsjahr teilgenommen haben.

§ 70 

Auswahl

(1) 1Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber erfolgt nach einer Rangliste, die sich aus auf eine 
Dezimalstelle zu errechnenden Durchschnittsnoten 
ergibt. 2Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die bei 
der Bewerbung den nach Art. 7 LlbG geforderten 
Bildungsabschluss für den Einstieg in die 2. Qualifi-
kationsebene oder 3. Qualifikationsebene bereits be-
sitzen, sind die Noten des Abschlusszeugnisses, bei 
Bewerberinnen und Bewerbern, die diesen Bildungs-
abschluss noch nicht erworben haben, die Noten aus 
dem letzten vor der Bewerbung von der Schule oder 
der sonstigen Bildungseinrichtung ausgehändigten 
Zeugnis heranzuziehen. 3Soweit in den Zeugnissen 
Punkte ausgewiesen sind, sind sie zur Berechnung 
der Durchschnittsnote in ganze Noten umzurechnen.

(2) Bei Bewerbungen für den Vorbereitungs-
dienst für die Fachlaufbahn Justiz, fachlicher Schwer-
punkt allgemeiner Vollzugsdienst, oder die Fachlauf-
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bahn Justiz, fachlicher Schwerpunkt Vollzugs- und 
Verwaltungsdienst, mit Einstieg in der 2. Qualifikati-
onsebene wird die Durchschnittsnote aus der Note 
des Fachs Deutsch und der Note eines von der Be-
werberin oder dem Bewerber zu wählenden Fachs 
Mathematik oder Rechnungswesen gebildet.

(3) Bei Bewerbungen für den Vorbereitungsdienst 
für die Fachlaufbahn Justiz, fachlicher Schwerpunkt 
Vollzugs- und Verwaltungsdienst, mit Einstieg in der 
3. Qualifikationsebene wird die Durchschnittsnote 
aus den Noten der Fächer Deutsch und Mathematik 
sowie der Note einer von der Bewerberin oder dem 
Bewerber zu wählenden Fremdsprache gebildet.

(4) Bewerberinnen und Bewerber, die im Durch-
schnitt der gemäß Abs. 2 oder Abs. 3 maßgeblichen 
Fächer nicht mindestens die Note „ausreichend“ 
(4,00) erreicht haben, dürfen nicht berücksichtigt 
werden.

(5) Verbleibt innerhalb der Rangliste eine Zahl 
von Bewerbungen im gleichen Rang, für die die Zahl 
der im Vorbereitungsdienst zur Verfügung stehenden 
Ausbildungs- oder Studienplätze nicht ausreichen, 
erfolgt eine weitere Differenzierung nach dem Durch-
schnitt aller im Zeugnis enthaltenen Schulnoten, 
hilfsweise nach dem Ergebnis von zur ergänzenden 
Auswahl geführten Bewerbungsgesprächen.

(6) Die sonstigen Zugangsvoraussetzungen für 
die Einstellung in den Vorbereitungsdienst bleiben 
unberührt.‘

2. Der bisherige Teil 6 wird Teil 7.

3. Der bisherige § 68 wird § 71.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 17. Dezember 2024 in 
Kraft.

München, den 13. November 2024

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Georg E i s e n r e i c h , Staatsminister
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2038-3-7-15-L

Verordnung  
zur Änderung der  

Fachverordnung Forst

vom 15. November 2024

Auf Grund

 – des Art. 22 Abs. 7 Satz 4 und des Art. 67 Satz 1 Nr. 3 
des Leistungslaufbahngesetzes (LlbG) vom 5. Au-
gust 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), 
das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 21. Juni 
2024 (GVBl. S. 151) geändert worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus im Einver-
nehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat und mit Zustimmung des Baye-
rischen Landespersonalausschusses, und

 – des Art. 8 Abs. 1 des Forstzulassungsgesetzes 
(FoZulG) vom 10. Juni 1992 (GVBl. S. 150, BayRS 
2030-1-10-L), das zuletzt durch § 1 Abs. 12 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus:

§ 1

Die Fachverordnung Forst (FachV-Forst) vom 2. Juli 
2010 (GVBl. S. 380, BayRS 2038-3-7-15-L), die zuletzt 
durch § 1 Abs. 25 der Verordnung vom 4. Juni 2024 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „Absät-
zen“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt. 

2. In § 30 Satz 2 wird die Angabe „2024 bis 2028“ durch 
die Angabe „2025 bis 2029“ und die Angabe „73“ 
durch die Angabe „100“ ersetzt.

3. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „den bis zum“ 
durch die Wörter „den am“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „der bis zum“ 
durch die Wörter „der am“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

München, den 15. November 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und 

Tourismus

Michaela K a n i b e r , Staatsministerin

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/2024 591

2230-7-1-K

Verordnung  
zur Änderung des  

Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes

vom 20. November 2024

Auf Grund des Art. 10 Abs. 3 Satz 3 und des Art. 19 
Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgeset-
zes (BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K),  
das zuletzt durch Verordnung vom 25. Juni 2024 (GVBl. 
S. 238) und durch die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 
1. Juli 2024 (GVBl. S. 239) geändert worden ist, ver-
ordnet das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus: 

§ 1

Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz (BaySch-
FG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 
2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), das zu-
letzt durch Verordnung vom 25. Juni 2024 (GVBl. S. 238) 
und durch die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 1. Juli 
2024 (GVBl. S. 239) geändert worden ist, wird wie folgt  
geändert: 

1. Art. 10 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird die Angabe „1 475 €“ durch die An-

gabe „1 425 €“ ersetzt.

b) In Nr. 3 wird die Angabe „950 €“ durch die Anga-
be „975 €“ ersetzt.

c) In Nr. 4 wird die Angabe „1 925€“ durch die Anga-
be 1 800€“ ersetzt.

2. In Art. 19 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „800 €“ durch 
die Angabe „850 €“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft

München, den 20. November 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Unterricht und Kultus

Anna S t o l z , Staatsministerin
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2132-1-24-B

Verordnung  
zur Änderung der  

Digitalen Bauantragsverordnung

vom 27. November 2024

Auf Grund 

 – des Art. 80a Satz 1 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), 
die zuletzt durch § 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 
(GVBl. S. 257) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 2 Nr. 5 der Delegationsverordnung (DelV) vom 
28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die 
zuletzt durch Verordnung vom 3. September 2024 
(GVBl. S. 418) und durch § 2 der Verordnung vom 
3. September 2024 (GVBl. S. 419) geändert worden 
ist, und

 – des Art. 7 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Abgra-
bungsgesetzes (BayAbgrG) vom 27. Dezember 1999 
(GVBl. S. 532, 535, BayRS 2132-2-B), das zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 
(GVBl. S. 663) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 2 Nr. 6 der Delegationsverordnung (DelV) vom 
28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die 
zuletzt durch Verordnung vom 3. September 2024 
(GVBl. S. 418) und durch § 2 der Verordnung vom 
3. September 2024 (GVBl. S. 419) geändert worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr:

§ 1

§ 1 der Digitalen Bauantragsverordnung (DBauV) 
vom 2. Februar 2021 (GVBl. S. 26, BayRS 2132-1-24-B), 
die zuletzt durch Verordnung vom 4. Oktober 2024 (GVBl. 
S. 536) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nr. 11 wird folgende Nr. 12 eingefügt:

„12. Landratsamt Coburg,“.

b) Die bisherigen Nrn. 12 und 13 werden die Nrn. 13 
und 14.

c) Nach Nr. 14 wird folgende Nr. 15 eingefügt:

„15. Landratsamt Dillingen a.d.Donau,“.

d) Die bisherigen Nrn. 14 bis 18 werden die Nrn. 16 
bis 20.

e) Nach Nr. 20 werden die folgenden Nrn. 21 und 22 
eingefügt:

„21. Landratsamt Erlangen-Höchstadt,

22. Landratsamt Forchheim,“.

f) Die bisherigen Nrn. 19 bis 24 werden die Nrn. 23 
bis 28.

g) Nach Nr. 28 wird folgende Nr. 29 eingefügt:

„29. Landratsamt Haßberge,“.

h) Die bisherigen Nrn. 25 bis 31 werden die Nrn. 30 
bis 36.

i) Nach Nr. 36 wird folgende Nr. 37 eingefügt:

„37. Landratsamt Lichtenfels,“.

j) Die bisherigen Nrn. 32 bis 35 werden die Nrn. 38 
bis 41.

k) Nach Nr. 41 wird folgende Nr. 42 eingefügt:

„42. Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen,“.

l) Dis bisherigen Nrn. 36 bis 45 werden die Nrn. 43 
bis 52.

m) Nach Nr. 52 wird folgende Nr. 53 eingefügt:

„53. Landratsamt Rhön-Grabfeld,“.

n) Die bisherigen Nrn. 46 bis 49 werden die Nrn. 54 
bis 57.

o) Nach Nr. 57 wird folgende Nr. 58 eingefügt:

„58. Landratsamt Schweinfurt,“.
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p) Die bisherigen Nrn. 50 bis 57 werden die Nrn. 59 
bis 66.

2. Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nr. 4 wird folgende Nr. 5 eingefügt:

„5. Stadt Deggendorf,“.

b) Die bisherigen Nrn. 5 bis 9 werden die Nrn. 6 bis 
10.

c) Nach Nr. 10 wird folgende Nr. 11 eingefügt:

„11. Stadt Germering,“.

d) Dis bisherige Nr. 10 wird Nr. 12.

e) Nach Nr. 12 wird folgende Nr. 13 eingefügt:

„13. Stadt Lindau (Bodensee),“.

f) Die bisherigen Nrn. 11 bis 15 werden die Nrn. 14 
bis 18.

g) Die bisherige Nr. 16 wird Nr. 19 und das Wort 
„und“ am Ende durch ein Komma ersetzt.

h) Die bisherige Nr. 17 wird Nr. 20 und der Punkt 
am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.

i) Folgende Nr. 21 wird angefügt:

„21. Stadt Waldsassen.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

München, den 27. November 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Wohnen, Bau und Verkehr

Christian B e r n r e i t e r , Staatsminister
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1100-3-I

Änderung der  
Geschäftsordnung für den  

Bayerischen Landtag

vom 28. November 2024

§ 1

§ 42 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Bayeri-
schen Landtag (BayLTGeschO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, 
BayRS 1100-3-I), die zuletzt durch Beschluss des Baye-
rischen Landtags vom 17. Juli 2024 (GVBl. S. 316) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Der Wortlaut wird Satz 1.

2. Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Begründung sowie Aussprache zu einem Wahlvor-
schlag finden statt, wenn zwei Fraktionen dies bean-
tragen oder die Vollversammlung dies beschließt.“

§ 2

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt zum 
28. November 2024 in Kraft.

München, den 28. November 2024

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags

Ilse A i g n e r
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